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RS OGH 1937/12/21 1Ob1240/37
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1937

Norm

RAO §10 Abs3

Rechtssatz

§ 10 Abs 3 RAO sieht nur die Bestellung eines Rechtsanwaltes als Vertreters für eine bestimmte Rechtssache vor. Die

Bestellung eines Rechtsanwaltes zum Vertreter einer Partei im allgemeinen ist dem Gesetz nicht bekannt. Hat eine

Partei eine solche Bestellung beantragt und der Kammerausschuß diesen Antrag abgelehnt, so ist dagegen ein

Rechtsmittel nicht zulässig.
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